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Außergewöhnliche Gehbehinderung

Um bestimmte Rechte in Anspruch nehmen zu können (z.B. Frei-
fahrten im öffentlichen Personenverkehr), muss im Ausweis u.a.
das jeweilige Merkzeichen eingetragen sein. Die unterschied-
lichen Merkzeichen sind im Nachfolgenden beschrieben. 

1. Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit
im Straßenverkehr (G)

Dieses Merkzeichen wird nur dann im Ausweis eingetragen, wenn
der Betroffene in seinem Gehvermögen eingeschränkt ist. Die Be-
wegungsfähigkeit im Straßenverkehr kann auch durch innere Lei-
den (z.B. Herzschäden) eingeschränkt sein. 

Wichtig: Nach heutiger Rechtsprechung gilt als ortsübliche Weg-
strecke eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die in etwa einer
halben Stunde zurückgelegt wird. 

Diese Voraussetzung kann auch erfüllt sein, wenn die Orientie-
rungsfähigkeit des behinderten Menschen erheblich gestört ist
(z.B. Sehbehinderung ab einem GdB von 70). Liegt der GdB in dem
Fall unter 70 (z.B. 50 oder 60), kann die Voraussetzung auch erfüllt
sein, wenn die Kombination mit einer anderen Behinderung
(Störung der Ausgleichsfunktion – z.B. Schwerhörigkeit beidsei-
tig) einen GdB von 70 ergibt. 

2. Außergewöhnliche Gehbehinderung (aG)
Dieses Merkzeichen wird im Ausweis eingetragen, wenn sich der
Betroffene nur mit fremder Hilfe oder mit großer Anstrengung
fortbewegen kann. 

Wichtig: Die Fortbewegung muss auf das Schwerste eingeschränkt
sein. Eine Einschränkung des Orientierungsvermögens alleine reicht
hierfür nicht aus. 

Praxis-Tipp: 

Dem Ausweisinhaber steht die Beförderung mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nur dann zu, wenn er eine entsprechende
Wertmarke besitzt. Alternativ besteht die Möglichkeit einer
50-prozentigen Kfz-Steuerermäßigung.



3. Notwendigkeit einer ständigen Begleitung bei
Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (B) 

Dieses Merkzeichen ist auf der Vorderseite des Ausweises einge-
tragen und durchgestrichen. Es wird erst dann gültig, wenn die Be-
rechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson nachgewiesen
wurde. Eingetragen wird es nur, wenn außerdem eine erhebliche
(außergewöhnliche) Gehbehinderung (Merkzeichen „aG“) festge-
stellt wurde. 

Der vormals gültige Satz „Die Notwendigkeit ständiger Beglei-
tung ist nachgewiesen“ ist seit Dezember 2006 hinfällig. Stattdes-
sen ist der Hinweis „Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitper-
son“ eingedruckt. 

Wichtig: Der Berechtigte darf im öffentlichen Personenverkehr
ohne km-Begrenzung eine Begleitperson kostenlos mitnehmen,
auch wenn er selbst bezahlen muss. 

Der Ausweisinhaber darf beispielsweise mit dem Intercity fahren
und eine Begleitperson kostenlos mitnehmen. Es ist lediglich eine
Fahrkarte für den Ausweisinhaber erforderlich. 

4. Befreiung von Rundfunkgebühren (RF)
Voraussetzung für die Eintragung dieses Merkzeichens ist ein GdB
von mindestens 80. Weiterhin wird vorausgesetzt, dass der behin-
derte Mensch allgemein von öffentlichen Zusammenkünften aus-
geschlossen ist. 

Praxis-Tipp: 

Neben der unentgeltlichen Beförderung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (bei Vorliegen einer gültigen Wertmarke) steht
dem Ausweisinhaber eine 100-prozentige Kfz-Steuerermäßi-
gung zu. Näheres zu den Voraussetzungen finden Sie im Kapi-
tel „Kfz-Steuerermäßigung und Freifahrt“.

Merkzeichen
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Befreiung von Rundfunkgebühren

Wichtig: Ist ein Mensch mit Behinderung berufstätig, so ist diese
Tatsache grundsätzlich ein Beweis dafür, dass öffentliche Veran-
staltungen – zumindest gelegentlich – besucht werden können.
Das Merkzeichen „RF“ wird dann verweigert. 

Die Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht muss bei der GEZ
beantragt werden. Sie gilt erst ab dem Folgemonat nach Antrags-
eingang.

Befreiungskriterien auf einen Blick

Welche Kriterien müssen erfüllt Welche Unterlagen sind 
sein? erforderlich?

1. Sozialhilfeempfänger Aktueller Sozialhilfebescheid 

2. Empfänger von Grundsiche- Aktueller Bescheid über den 
rung im Alter und bei Er- Bezug von Grundsicherung
werbsminderung 

3. Empfänger von Sozialgeld Aktueller Bewilligungsbescheid
oder Arbeitslosengeld II

4. Empfänger von Leistungen Aktueller Bescheid über den
nach dem Asylbewerber- Bezug von Asylbewerber-
leistungsgesetz leistungen 

5. Empfänger von Ausbildungs- Aktueller BAföG-Bescheid
förderung (BAföG), wenn sie 
nicht bei ihren Eltern leben 

6. Sonderfürsorgeberechtigte Aktueller Bewilligungsbescheid 
im Sinne des § 27e Bundes- über den Bezug von entspre-
versorgungsgesetz chenden Leistungen 

Praxis-Tipp: 

Wer von der Rundfunkgebührenpflicht befreit ist, erhält in al-
ler Regel auch den sogenannten Sozialtarif der Deutschen Te-
lekom. Diese Ermäßigung der Telekom ist freiwillig und be-
trägt derzeit monatlich 6,94 Euro. Für Blinde, Gehörlose und
Sprachbehinderte mit einem GdB von mindestens 90 beträgt
die Ermäßigung 8,72 Euro. Die Ermäßigung entfällt, wenn
eine Telefon-Flatrate vereinbart ist.



7. Blinde oder sehbehinderte Aktueller Schwerbehinderten-
Menschen mit einem GdB ausweis mit „RF-Merkzeichen“
von mindestens 60 allein 
wegen der Sehbehinderung

8. Hörgeschädigte, die gehörlos Aktueller Schwerbehinderten-
sind oder denen eine ausrei- ausweis mit „RF-Merkzeichen“ 
chende Verständigung über 
das Gehör auch mit Hörhilfen 
nicht möglich ist 

9. Behinderte, deren GdB Aktueller Schwerbehinderten-
nicht nur vorübergehend ausweis mit „RF-Merkzeichen“
wenigstens 80 beträgt 
und die wegen ihres 
Leidens an öffentlichen Ver-
anstaltungen ständig nicht 
teilnehmen können

10. Empfänger von Hilfe zur Pfle- Aktueller Bewilligungsbescheid 
ge (laut Sozialgesetzbuch) über den Bezug von Hilfe zur 

Pflege nach dem Sozialgesetz-
buch

11. Empfänger von Pflegezula- Aktueller Bewilligungsbescheid 
gen nach dem Lastenaus- über den Bezug von Leistungen 
gleichsgesetz nach dem Lastenausgleichs-

gesetz

Quelle: GEZ Köln

Wichtig: Wer bei der GEZ einen Antrag auf Befreiung von der Rund-
funkgebührenpflicht stellt, muss den Bewilligungsbescheid oder
eine beglaubigte Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen. 

5. Hilflosigkeit (H)
Ein Mensch wird als hilflos angesehen, wenn er infolge einer Be-
hinderung für viele regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen
dauernd fremde Hilfe benötigt. Diese benötigte Hilfe darf nicht
nur vorübergehend sein. 

Häufig und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen sind z.B.
Nahrungsaufnahme, Körperpflege sowie das An- und Auskleiden. 

Merkzeichen
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Blindheit

Wichtig: Das Feststellen einer Pflegeklasse bei einer Pflegebedürf-
tigkeit führt nicht automatisch zur Eintragung des Merkzeichens
„H“ in den Schwerbehindertenausweis. 

6. Notwendigkeit für die Benutzung der 
1. Wagenklasse (1. Kl.)

Diese Voraussetzung (mit dem Fahrausweis für die 2. Wagen-
klasse) erfüllen ausschließlich Schwerkriegsbeschädigte und Ver-
folgte im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG). Dabei
wird eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 70 
vorausgesetzt. Ebenfalls wird vorausgesetzt, dass der körperliche
Zustand bei Eisenbahnfahrten die Unterbringung in der 1. Wa-
genklasse erfordert. 

7. Blindheit (Bl)
Als blind ist nicht nur ein Mensch anzusehen, der sein Augenlicht
vollständig verloren hat, sondern alle Menschen, deren Sehschärfe
auf dem besseren Auge nicht mehr als 1/50 beträgt. 

Praxis-Tipp: 

Außer der unentgeltlichen Beförderung mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln (bei Vorliegen einer gültigen Wertmarke) steht
dem Ausweisinhaber eine 100-prozentige Kfz-Steuerermäßi-
gung zu. 

Praxis-Tipp: 

Die Wertmarke für Freifahrten mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln wird an den Ausweisinhaber mit dem Merkzeichen „H“
jährlich kostenlos ausgegeben. Außer der unentgeltlichen Be-
förderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln (bei Vorliegen 
einer Wertmarke) steht dem Ausweisinhaber ebenfalls eine
100-prozentige Kfz-Steuerermäßigung zu.
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	Ansprüche behinderter Kinder
	Änderungsantrag
	Ausweis
	Außergewöhnliche Belastungen

	B
	BahnCard
	Bausparverträge
	Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
	Begleitung
	Behindertenparkplätze
	Behinderten-Pauschbeträge
	Behindertentoilette
	Beiblatt zum Ausweis
	Beitragsermäßigung bei Automobilclubs
	Benutzung der 1. Klasse
	Blindengeld
	Blindenhilfe

	E
	Einziehung des Ausweises
	Erleichterungen im Flugverkehr
	Ermäßigter Fahrpreis
	Ermäßigung der Kurtaxe und bei kulturellen Veranstaltungen
	Erwerbsminderungsrente

	F
	Fahrdienste
	Freibetrag für die Ausbildung eines Kindes
	Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
	Freibetrag für die Ausbildung eines Kindes
	Freifahrtausweis

	G
	Gebührenbefreiung bei Behörden
	Gebührenfreie Platzreservierung im Zug
	Gesetzliche Krankenversicherung
	Gleichstellung
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